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Der geplante neue EU-Zollkodex und
dieEU-Terrorismus-Verordnungen le-
gen auch legalen Geschäftsbeziehun-
gen immer stärkere Fesseln an. „Mitt-
lerweile liegt jedes Geschäft unter
dem Fallbeil der Antiterrorkontrolle.
Unternehmen, die sich nicht auf den
weltweit intensivierten Kampf gegen
Terroristen einstellen, drohen unan-
genehme Sanktionen“, sagt Klaus
John vom Zentralverband Elektro-
technik- und Elektronikindustrie
(ZVEI). Noch in diesem Jahr soll der
modernisierte EU-Zollkodex kom-
men, mit dem die EU-Kommission
Unternehmen verpflichtenwill, künf-
tig für alle Warengruppen elektroni-
sche Angaben über Ein- und Ausfuhr
zumachen (KOM/2005/608).
Laut Entwurfsfassung müssen

dann alle Importe und Exporte vorab
elektronisch beim Zoll angemeldet
werden. Die Meldungen ermögli-
chenes denZollbehörden, einRisiko-
profil zu erstellen und über die Ein-
reise derWare ins Zollgebiet der Ge-
meinschaft zu entscheiden. Bisher
waren nur die so genannten Dual-
Use-Güter betroffen –Waren, die so-

wohl für zivile wie auch militärische
Zwecke verwendet werden können.
„Die geplanten neuen Zollbestim-
mungen inKombinationmit denTer-
rorlisten werden dazu führen, dass
Lieferungen einfach im Unterneh-
men oder an der Grenze stehen blei-
ben, weil der Zoll erst nachforschen
muss, obwomöglich einTerrorist be-
liefert werden soll“, sagt John.
Obwohl schon längst in Kraft, sind

sie vielen exportorientierten Unter-
nehmen immer noch unbekannt: die
zwei EU-Terrorismus-Verordnungen
(EG-VO 881/2002 und 2580/2001),
die nicht nur Güter, sondern Perso-
nen betreffen. Sie verbieten es, be-
stimmten, vom Sanktionsausschuss
derVereintenNationen aufgelisteten
Personen,OrganisationenundUnter-
nehmen direkt oder indirekt wirt-
schaftliche Vorteile zukommen zu
lassen. Eineder Listen betrifftOsama
bin Laden, El Kaida und die Taliban,
die andere Liste sonstige Personen.
Diese Verbote in Kombination mit

den Listen halten viele Experten in-
des für unpraktikabel. Der Anwen-
dungsbereich sei so weit gefasst, dass
Unternehmen schnell unvorsätzlich
dagegen verstoßen könnten, warnt

etwa Hans-Joachim Prieß, Spezialist
für internationales Exportkontroll-
recht der Kanzlei Freshfields Bruck-
haus und Deringer in Berlin. Ein Ver-
stoß kann bittere Folgen haben. Ge-
mäß § 34 Außenwirtschaftsgesetz
droht Freiheitsstrafe nicht unter zwei
Jahren, bei fahrlässigem Rechtsver-
stoßbis zu drei JahrenHaft oderGeld-
strafe. Diese Vorschriften gelten an-
sonsten für den verbotenen Export
vonwaffentauglichen Komponenten.
Für exportorientierte Unterneh-

men heißt das, dass sie nicht nur das
seit dem 11. September vor allem in
denUSA stark verschärfte Exportkon-
trollrecht für Güter beachten müssen,
sondern sämtliche Geschäftskontakte
aufmöglicheÜbereinstimmungen auf
die in den Listen zu den Verordnun-
gen genannten Personen überprüfen
sollten. „Bei einem großen Kunden-
kreis geht das nur mit zusätzlicher
Software“, sagt Tobias Bomsdorf von
der Kanzlei CMSHasche Sigle.
Besonders tückisch ist, dass sich

die Listen dauernd ändern. Unter
http://europa.eu.int/comm/exter-
nal_relations/cfsp/sanctions/list/
consol-list.htm stellt die EU zwar
eine aktualisierte Liste zur Verfü-

gung, weist aber darauf hin, dass nur
die Veröffentlichungen in den Amts-
blättern der EG beziehungsweise in
den Bundesgesetzblättern rechtlich
verbindlich sind. Die dort veröffent-
lichten Änderungsverordnungen ent-
halten jedoch bezüglich der Verord-
nung gegen Osama bin Laden und El
Kaida nur die jeweilige Einzelände-
rung – die Ursprungsliste zu vervoll-
ständigen, bleibt den Anwendern
selbst überlassen. Pikanterweise tau-
chen viele Namen in unterschiedli-
cher Schreibweise auf oder sind nicht
durch Geburtsdatum oder Wohnort
spezifiziert – eine Verwechslung mit
unbescholtenen Bürgern ist da vor-
programmiert.
ImZweifelsfallmüssen sichUnter-

nehmen bei der zuständigen Be-
hörde informieren und eventuell
eine Ausnahmegenehmigung für das
jeweilige Geschäft beantragen, auch
wenn eine Anfrage beim Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(Bafa) die Auslieferung der Waren
verzögert. DieUnternehmen stecken
nämlich im Dilemma: Entweder sie
riskieren einen Rechtsverstoß, oder
sie benachteiligen einen Unschuldi-
gen und riskieren eine Haftung, weil

sie vertragliche Verpflichtungen
nicht eingehalten haben.
Zwei entsprechende Klagen be-

schied im vergangenen Jahr das Euro-
päische Gericht erster Instanz. Die
beiden auf die Liste gesetzten Perso-
nen und Organisationen waren ihrer
Meinung nach zu Unrecht von den
VereintenNationenauf dieAntiterror-
liste gesetzt worden und hatten gel-
tend gemacht, durch das Verhindern
jeglicher Geschäfts- und Finanztätig-
keit zuUnrecht ihrer Existenz- undLe-
bensgrundlage beraubt worden zu
sein. Das Gericht hatte jedoch festge-
stellt, dass sie kein Recht hatten, ge-
richtlich gegen ihreEintragung vorzu-
gehen (Az.: T315-01 und T306-01).
Trotz aller Zweifelsfragen sollten

deutsche Unternehmen die Gesetze
dennoch ernst nehmen, warnt
Rechtsanwalt John. Das gelte beson-
ders wegen der Außenwirtschafts-
prüfungen des Zolls – eine Kontrolle,
die es außer in Deutschland in kei-
nem anderen EU-Mitgliedstaat gibt.

Es gibt nichts, was es nicht
schon einmal gegeben hat. Das

gilt auch für die neu entflammte
Diskussion um die Lockerung des
Verbots von Erfolgshonoraren bei
Anwälten. Denn bereits in den
20er-Jahren des letzten Jahrhun-
derts musste sich das Reichsge-
richt mit dem Thema auseinander
setzen – und urteilte entgegen der
Auffassung desDeutschenAnwalt-
vereins, dass eine erfolgsabhän-
gige Honorierung eines Anwalts
sittenwidrig sei, weil der Anwalt
seine Leistung nur mehr nach der
Höhe des Entgelts ausrichte. Das
war auch nach dem zweiten Welt-
krieg die Linie desBundesgerichts-

hofs, ehe das „Quota-litis-Verbot“
1994 sogar in die Bundesrechtsan-
waltsordnung geschriebenwurde.
Zweifel an dieser Regelung er-

hebt nun der Verfassungsaus-
schuss der Bundesrechtsanwalts-
kammer (Brak). Die Wiedervor-
lage der Thematik kommt nicht
von ungefähr. Denn wohl noch in
diesemJahrwirddasBundesverfas-
sungsgericht über die 5 000-Euro-
Geldbuße entscheiden, die sich
eineDresdnerAnwältin vonder zu-
ständigen Rechtsanwaltskammer
eingefangenhat,weil siemitmittel-
losen amerikanischen Mandanten
eine Erfolgsvereinbarung abge-
schlossen hatte. Die Advokatin
sollte für ihre Mandanten ein im
Dritten Reich enteignetes Grund-
stück des Großvaters zurücküber-
tragen helfen. Dafür stand ihr laut
Honorarvereinbarung eine prozen-
tuale Gewinnbeteiligung von ei-
nem Drittel zu – am Ende waren
das genau 100 000DM.
Das strikteVerbot eines Erfolgs-

honorars, so die Brak, beeinträch-
tige den Anwalt in seiner Berufs-
ausübungsfreiheit. Wenn nämlich
klammeAnspruchsinhaber nur ge-
gen eine Erfolgsvereinbarung zu
klagen bereit seien, ginge dem An-
walt das Mandat flöten, weil er
sich darauf nicht einlassen dürfe.
Und für den mittellosen Mandan-
ten selbst bewirke die Rechtslage,
dass ihm der Rechtsweg versperrt
bliebe, wenn sonst niemand bereit
sei, seinen Prozess zu finanzieren.
Fest steht jedenfalls: Die Frei-

gabe der Erfolgshonorare würde
die Wettbewerbsfähigkeit der An-
wälte steigern. Denn im Wettbe-
werb zu anderenDienstleisternwie
PR- und Werbeagenturen, Unter-
nehmensberatern oder auch Ban-
ken, gilt die Anwaltsvergütung als
wenig flexibel. Umgekehrt würde
dieAnwaltsvergütungbei einer Frei-
gabe der Erfolgshonorierung un-
übersichtlicher werden. Am Ende
könnte alles auf den kleinsten ge-
meinsamen Nenner, auf „no win
less fee“ hinauslaufen. Dann dürfte
der Anwalt von der gesetzlichen
Vergütung nach unten abweichen,
wenn parallel für den Fall des Pro-
zess- oder Beratungserfolgs eine
Prämie oben draufgesattelt würde.
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DÜSSELDORF. Blauer Dunst er-
zeugt bisweilen hochrote Köpfe – ge-
rade am Arbeitsplatz. Nichtraucher
poltern über die Rücksichtslosigkeit
der im Büro vor sich hinqualmenden
Kollegen; Tabakfans fühlen sich als
Opfer einer weltweiten Anti-Rau-
cher-Kampagne. Der Arbeitgeber
sitzt in der Zwickmühle: Egal, wie er
den Konflikt entscheidet, es droht
eine Klage der unterlegenen Seite.
Die Justiz scheint dabei zunehmend
von der Gesundheitswelle erfasst:
Jüngere Urteile begünstigen unisono
die Frischluftfraktion.
Ein Hamburger Hersteller von

Computerchips führte per Betriebs-

vereinbarung auf dem gesamten
Werksgelände ein absolutes Rauch-
verbot ein. Ein Mitarbeiter verlangte
bis zur dritten Gerichtsinstanz die
Einrichtung einesRaucherzimmers –
vergeblich.DieRichter amBundesar-
beitsgericht erklärten das in allenBe-
triebsgebäuden ausnahmslos gel-
tende Nikotinverbot für rechtens.
Ein „umfassender Nichtraucher-
schutz“, so die Richter, sei nur dann
zu gewährleisten, wenn sich das Ver-
bot auf „sämtliche geschlossenen
Räume“ erstrecke; die Einschrän-
kungder allgemeinenHandlungsfrei-
heit der Raucher sei durch den
Schutz der Passivraucher gerechtfer-

tigt. Einziges „Trostpflaster“ für den
Kläger: Der Zigarettenbann durfte
sich nach Ansicht der Richter nicht
auf die Freiflächen desBetriebsgelän-
des beziehen (Az.: 1 AZR 499/98).
Rauchverbote können aber nicht

nur durch Betriebsvereinbarungen
ausgesprochen werden. Bezweckt
der Arbeitgeber einen Schutz der
nicht rauchenden Mitarbeiter oder
derKunden, kanndasQualmen inGe-
schäftsräumen auch durch Aus-
übung des Direktionsrechts einseitig
untersagenwerden. Dies hat das Lan-
desarbeitsgericht Frankfurt amMain
bereits 1989 entschieden. Das Urteil
enthält auch interessanteAusführun-

gen zu Fragen der Innenarchitektur:
Sofern der Arbeitgeber entscheidet,
ein Raucherzimmer einzurichten,
muss er dafür nicht in „SchönerWoh-
nen“ blättern. Solange die Schlicht-
heit des Raumes nicht an Schikane
denken lässt, sind auch karge Kam-
mern nicht zu beanstanden. O-Ton
des Gerichts: Ein Recht auf eine „ge-
mütlich eingerichtete Raucherecke“
sei nicht zu erkennen (Az.: 9 Sa
1295/88).
Selbst einemedizinischbelegteNi-

kotinabhängigkeit einzelner Mitar-
beiter kann gegen die Untersagung
jeglichenTabakkonsums amArbeits-
platz nicht anstinken – zumindest

dann, wenn die Firma parallel Mittel
zur „Raucherentwöhnung“ anbietet.
Diese ernüchternde Erfahrung
machte eine Frankfurter Stewardess.
Obwohl sie ohne regelmäßige Ziga-
rettenpause nachweislich unter Kon-
zentrationsschwäche, „innerer Un-
ruhe und Nervosität“ litt, muss sie
nach einem Urteil des Frankfurter
Landgerichts die flächendeckende
Einführung von Nichtraucherflügen
durch ihren Arbeitgeber akzeptie-
ren. Die „unternehmerische Gestal-
tungsfreiheit“, so die Richter, habe in
dem Fall Vorrang vor einer ungestör-
ten Fortsetzung der bisherigen Le-
bensführung (Az.: 2 Sa 1000/99). wf

VOTUM

Erfolgreiche
Honorare?

Freier Journalist
und Rechtsanwalt,

Garmisch-
Partenkirchen

UNSERE THEMEN

MARCUS
CREUTZ

Datenschutz

Opt-Out-Regel ist verboten
Das Landgericht München hat
demBetreiber eines Kunden-Ra-
battsystems die Verwendung sei-
ner Anmeldeformulare untersagt.
Darin wurde von jedemVerbrau-
cher verlangt, dass er ein Käst-
chen ankreuzt, wenn ermit der
Speicherung und Nutzung seiner
Daten einverstanden ist („Opt-
Out“). Hierdurch werde demKun-
den entgegen datenschutzrechtli-
cher Vorgaben suggeriert, dass
er von einer Regel abweiche,
wenn er nicht einwillige,monier-
ten die Richter (Az.: 12 O
12679/05).

Wohnungsbesitzer

Kein Steuerrabatt
WerHaushalts-, Garten-, oder Re-
novierungsarbeiten von einem
selbstständigen Unternehmer er-
ledigen lässt, kann 20 Prozent
der Kosten, höchstens aber 600
Euro, direkt von seiner Einkom-
mensteuer abziehen. Nach ei-
nemUrteil des Finanzgerichts
Köln gilt das nicht bei Wohnungs-
eigentümern für die auf sie entfal-
lenden anteiligen Kosten für Rei-
nigung und Pflege des Gemein-
schaftseigentums. Der Steuer-
pflichtige sei nicht selbst Auftrag-
geber der Dienstleistungen, son-
dern die Eigentümergemein-
schaft (Az.: 5 K 2573/05).

Kostenpauschale

Nicht für Finanzrichter
Ein Finanzrichter kann eine Steu-
erfreistellung eines Drittels seiner
Einnahmen nicht daraus herlei-
ten, dass die Gesamtbezüge von
Abgeordneten des Bundestages
zu ca. einemDrittel aus einer steu-
erfreien Kostenpauschale beste-
hen. Dies hat das Finanzgericht
Münster entschieden. Es sei egal,
ob die Steuerfreiheit der Kosten-
pauschale für Abgeordnete insge-
samt oder hinsichtlich bestimm-
ter Teile gegen Art. 3 Abs. 1 des
Grundgesetzes verstoße, der Rich-
ter könne daraus für sich noch
keine Besserstellung verlangen
(Az.: 10 K 2114/04 E).

Patchwork-Familie

Partner zahlt für Kindermit
Das Sozialgericht Düsseldorf hat
entschieden: Der Partner einer
eheähnlichen Lebensgemein-
schaftmuss auch für die Kinder ei-
ner Patchwork-Familie aufkom-
men, die sein neuer Partner mit in
die Beziehung eingebracht hat.
Seit Einführung des Arbeitslosen-
geldes II zum 1.1.2005 gilt näm-
lich: Ein erwerbsfähiger Hilfebe-
dürftiger hat dann keinen An-
spruch auf Leistungen, wenn ein
Mitglied seiner Bedarfsgemein-
schaft leistungsfähig ist (Az.: S 35
AS 146/05).

Qualmer am Arbeitsplatz haben schlechte Karten
Gerichte schlagen sich zunehmend auf die Seite der Nichtraucher – selbst nachgewiesene Abhängigkeit zählt nicht

Terrorkampf belastet Unternehmen
Neuer EU-Zollkodex und Antiterrorlisten erschweren das Exportgeschäft – bei Verstößen droht Freiheitsstrafe
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Die EU-Erweiterung vor rund zwei Jahren hat Europa kräftig nach vorn gebracht - zumindest

gemessen an Fläche und Bevölkerung. Aber wie steht es umWirtschaftskraft und Wachstumspotenzial?

Schon heute ist klar: Ungarn und die weiteren neuen EU-Mitglieder bringen einigen Schwung

in die EU. Doch wie kann Europa diesen Zuwachs an Potenzial nutzen? Welche Perspektiven für

die Zukunft Europas als Unternehmensstandort und Markt ergeben sich daraus im internationalen

Wettbewerb?

Die inzwischen globale Vernetzung der Güter-, Kapital-, Dienstleistungs- und Arbeitsmärkte und der

intensivere Wettbewerb machen nationale und europäische Strukturdefizite sichtbar und verdeutlichen

Handlungsbedarf für Politik und Unternehmen.

Was ist zu tun? Wie kann diesen Herausforderungen unter gleichzeitiger Nutzung der Chancen

begegnet werden? Unsere hochrangig besetzte Diskussionsrunde greift diese Zukunftsfragen auf,

um erste Antworten - auch im Dialog mit dem Plenum - zu geben.

Es diskutieren: Dr. János Kóka, Minister für Wirtschaft und Verkehr der Republik Ungarn
Prof. Dr. Dieter Ameling, Mitglied des BDI-Präsidiums
Dr. Burckhard Bergmann, Vorstandsvorsitzender, E.ON Ruhrgas AG
Michael Breuer, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes NRW
Prof. Dr. Christoph M. Schmidt, Präsident des RWI Essen

Moderation: Bernd Ziesemer, Chefredakteur Handelsblatt

am 27. März 2006, 10.00 Uhr (Einlass: 9.30 Uhr)
im Industrie-Club Düsseldorf,
Elberfelder Straße 6, 40213 Düsseldorf

Im Anschluss laden wir herzlich zu einem Empfangmit Gelegenheit zumweiteren Gedankenaustausch ein.
Die Diskussion findet in englischer Sprache statt.

Wir bitten um schriftliche Anmeldung per Fax an die +49 30 22 48 72 07.

„Wohin mit Europa?”
Spielräume für Investitionen und Wachstum

in Zusammenarbeit mit

und der
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